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Die Gemeinde Straßberg 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Verwaltungsfachangestellte (m/w/d) 
für das Bürgerbüro

Die Stelle ist als Elternzeitvertretung zunächst auf zwei Jahre befristet.
Es besteht Option auf Verlängerung. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.

Folgende Aufgaben warten auf Sie:
- Friedhofsverwaltung
- Standesamt
- Feuerwehrwesen
- Bürgerbüro mit Telefonzentrale
- Pass- und Ausweiswesen
- Ordnungsamt
- verschiedene organisatorische Aufgaben

Wir wünschen uns von Ihnen:
- eine abgeschlossene Ausbildung zum 
 Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
 oder eine gleichwertige Ausbildung
- Kundenfreundlichkeit
- selbständige und sorgfältige Arbeitsweise
- Teamfähigkeit
- sicherer Umgang mit Microsoft Office-Programmen

Ihre Perspektiven bei uns:
- eine Vergütung bis Entgeltgruppe 8 TVöD bei 
 Vorliegen der entsprechenden Qualifikation
- eine verantwortliche und interessante Tätigkeit
- ein kollegiales Miteinander in einem kleinen Team
- einen attraktiven und modernen Arbeitsplatz
- vielfältige Fortbildungsangebote

Haben wir Ihr  
Interesse geweckt ?
Dann freuen wir uns 
auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung bis 
13.07.2025 an

stemann@strassberg.de 
oder an die

Gemeindeverwaltung, 
Lindenstraße 5, 
72479 Straßberg.

Weitere Auskünfte  
erteilen  
Herr Bürgermeister
 Markus Zeiser 
(07434/9384-12) und 
Hauptamtsleiterin 
Annette Stemann
( 07434/9384-18).
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Notruf

Gift-Notruf-Zentrale 07 61 / 1 92 40
Feuerwehr / Notarzt / Notfall  112
Krankentransport  1 92 22
Polizei  110
Polizeirevier Albstadt  0 74 32 / 955
  Fax 0 74 32 / 955 109
Polizeiposten Winterlingen  0 74 34 / 93 900
Stromversorgung EnBW  0800 / 362 94 77
  Fax 07 51 / 36 38 553
Wasserversorgung 0173 / 30 64 384 oder 0173/71 26 560

Bereitschaftsdienste

Apotheken Notdienst

Der Bereitschaftsdienst der jeweiligen Apotheke beginnt am 
angegebenen Tag um 08.30 Uhr und endet um 08:30 Uhr am 
nächsten Tag.
Auf der Homepage der Landesapothekerkammer Baden-Württem-
berg (www.lak-bw.de) stehen unter Service > Patient > Apotheken-
notdienst 2025 weitere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
• Schnellsuche
Hier wird eine Auflistung der nächstgelegenen 3 bis 5 notdienst-
bereiten Apotheken für einen Tag und eine Adresse, Postleitzahl 
oder einen Ort, den Sie wählen können, angezeigt.
• Umkreissuche
Die Umkreissuche bietet Bürger:/-innen ein Tool, die Notdiens-
te einer bestimmten Region zu ermitteln. Dazu geben Sie eine 
Adresse, Postleitzahl oder einen Ort ein und wählen für die Auf-
listung zwischen 2 und 5 notdienstbereite Apotheken im Umkreis 
von 5 bis 50 km aus. Es werden die Apotheken ab dem genann-
ten Datum aufgelistet. Die Auswahl eines längeren Zeitraums 
macht keinen Sinn, da die Notdienste ständigen Änderungen 
durch Tausche und Apothekenschließungen unterliegen. 

Alternativ kann kostenfrei unter der Festnetznummer 
0800/0022833 oder der Homepage für Apothekennotdiens-
te www.aponet.de der Bereitschaftsdienst aktuell abgefragt 
werden.
Kostenfpflichtig über Handy die Rufnummer 22833
für 0,69 Euro pro Anruf.

Ärztlicher und Fachärztlicher  
Bereitschaftsdienst

Einheitliche kostenfreie Rufnummer 
für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst  116 117
Wir bitten Sie, die aktuellen Öffnungszeiten Ihrer Bereitschaftspra-
xis auf der Homepage unter nachfolgendem Link https://www.kv-
bawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden einzusehen. 
Patientinnen und Patienten können zu den Öffnungszeiten ohne 
vorherige Anmeldung in die Bereitschaftspraxis kommen. Für 
nicht gehfähige Patienten kann in dringenden Fällen und einer 
erforderlichen Akutbehandlung ein Hausbesuch über die 116117 
angefragt werden. Bei medizinischen Notfällen, insbesondere 
bei Verdacht auf Herzinfarkt und Schlaganfall, muss sofort der 
Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden.

Beratung für psychisch Erkrankte  
und ihre Angehörigen

Tel. 0 74 33/140 79 79
emaill: kontakt@ibb-zollernalbkreis.de
Fax: 0 74 33 / 939 49 91

Hilfetelefon GEWALT GEGEN FRAUEN

Tel.: 0800 / 011 60 16
bundesweit: Beratung in 17 Sprachen, 
Sofort Chat, Online Beratung, www.hilfetelefon.de

Gynäkologischer Notdienst und Geburtshilfe
Zollernalbklinikum Balingen, Tel. 07433/ 90920
Tübinger Str. 30, 72336 Balingen

Elternselbsthilfe Zollernalbkreis  
für suchgefährdete und suchtkranke  

Töchter und Söhne

Tel. 0 74 76 / 44 90 741, Fax 0 74 76 / 91 45 277
E-mail: info@elternselbsthilfe-zak.de
Internet: www.elternselbsthilfe-zak.de

Hospizgruppe Albstadt und Umgebung

Bereitschaftsnummer 015150415292
Büro vormittags Tel: 07431/ 938514

Kinder- und Jugendärztlicher  
Bereitschaftsdienst

Kinder Bereitschaftspraxis Universitätsklinikum Tübingen, 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 Tübingen
Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertage  10 - 18 Uhr.
 
Kinder Bereitschaftspraxis Reutlingen  
Klinikum am Steinenberg, Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten:  
Sa, So und Feiertage  9 - 13 Uhr u. 15 - 19 Uhr.

Kinder Bereitschaftspraxis Villingen-Schwenningen
Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen
Öffnungszeiten:  
Montag - Donnerstag  19 - 21 Uhr, 
Freitag    18 - 21 Uhr,
Samstag, Sonntag und Feiertage      09 - 21 Uhr.

Kostenfreie Onlinesprechstunde  
von Haus- und Kinderärzten  

nur für gesetzlich Versicherte

Montag bis Freitag 09:00 bis 19:00 Uhr
07 11 / 96 58 97 00 oder docdirekt.de

Kinder- und Jugendmedizin  
MVS des Zollernalb Klinikums

Tübinger Str. 8, 72336 Balingen, 
Telefon: 0 74 33/90 92-54 00
paediatrie@mvz-zollernalb.de
Dienstag  10:00 Uhr - 12:00 Uhr; 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Mittwoch  08:00 Uhr - 12:00 Uhr; 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Donnerstag  10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Freitag   10:00 Uhr - 12:00 Uhr

Kinderbetreuung durch Tagesmütter

Fachberatung Kindertagespflege  Telefon: 0 74 33/38 16 71
Jugendförderverein Zollernalbkreis e.V.
Hirschbergstr. 15, 72336 Balingen
E-Mail: info.tagespflege@jugendfoerderverein-zollernalbkreis.de
www.jugendfoerderverein-zollernalbkreis.de

Kommunale Suchtbeauftragte

Frau Annika Lebherz  Telefon: 0 74 33 / 92-15 64
Hirschbergstr. 29, 72336 Balingen
Fax 0 74 33 / 92-14 95
E-Mail: suchtpraevention@zollernalbkreis.de
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Krebsberatungsstelle

Laizer Str. 1, 72488 Sigmaringen Telefon: 0 75 71 / 72 96 450
Fax 0 75 71 / 72 96 451, www.krebsberatung-sigmaringen.de  

Landwirtschaftliche Familienberatung

Landwirtschaftliche Familienberatung Telefon: 0 75 75 / 48 98
der Kirchen in Baden e.V.
Beratungsstelle in Schloßstraße 22, 88605 Meßkirch

Pflegeberatung in Albstadt und Umgebung

Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen  
  Telefon: 0 74 31 / 160-25 14
Stadt Albstadt, Marktstr. 35, 72458 Albstadt 
 Telefon: 0 74 31 / 160-25 15

Öffnungszeiten
Montag-Freitag 09.30-11.30 Uhr und
Donnerstag 16.00-18.00 Uhr

Um Terminvereinbarung wird gebeten.

Pflegedienste in Albstadt und Umgebung

AMEOS Mobile Pflege  Telefon: 0 74 34 / 93 77 444
Haus der Pflege St. Verena Telefon: 0 74 34 / 91 90 31 00
Kirch. Sozialstation Albstadt Telefon: 0 74 31 / 29 22
Pflegedienst mit Herz und Hand Telefon: 0 74 31 / 9 81 50 48
Pflegewohnpark Viertel4 Telefon: 0 75 73 / 95 79 10
Plus LUX-HELIOS Telefon: 0 74 34 / 93 65 470
SENOVA GmbH Telefon: 0 74 32 / 20 05 123
Sozialstation St. Vinzenz Telefon: 0 74 31 / 72 772

Poststelle im Rathaus - Öffnungszeiten

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag  9.00-11.00 Uhr
Donnerstag     16.00-18.00 Uhr
Samstag      9.00-11.00 Uhr

Service-Telefon 02 28 / 43 33 112

Revierförster

Revierleiterin Claudia Buck Telefon: 0 74 73 / 9 22 89 50
  Mobil: 0162 / 3091103

Telefonseelsorge

Tag und Nacht erreichbar: Tel. 0800 / 1 11 01 11

Tierärztlicher Notfalldienst

06.07.2025
Tierärztliche Praxis Dr. Huber, 
72364 Obernheim, Panoramastr. 24, Tel. 07436/271

Tierkörperbeseitigungsanstalt

Tel. 0 74 51 / 43 07

Trauerbewältigung für Hinterbliebene nach Suizid

Arbeitskreis Leben e.V. Reutlingen/Tübingen 
Kontakt telefonisch 0 71 21 - 1 92 98 oder per eMail
akl-reutlingen@ak-leben.de 

Die Sprechzeiten Montag und Mittwoch von 10:00 bis 13:00 Uhr
sowie Dienstag und Donnerstag von 14:00 bis 17:00 Uhr.
www.aklkrisenberatung.de

Wertstoffzentrum Winterlingen Benzingen

Öffnungszeiten: Donnerstag 16.00-18.00 Uhr
  Freitag  13.00-17.00 Uhr
  Samstag  09.00-12-00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/

Der zahnärztliche Notfalldienst für den Zollernalbkreis an den 
Wochenenden und an den Feiertagen ist unter folgender ein-
heitlicher Notdienst-Nummer erreichbar:   0761/120 120 00

Die Veröffentlichung der Notdienste  
und Rufnummern erfolgt ohne Gewähr.

Im Brandfall Notruf 112Im Brandfall Notruf 112

Straßberger Mitteilungen
Das Amtsblatt erscheint wöchentlich freitags.
Redaktionsschluß: montags, 12.00 Uhr
Herausgeber: Bürgermeisteramt Straßberg
Lindenstraße 5, 72479 Straßberg
Telefon 0 74 34 / 93 84-0, Fax 93 84-44
E-Mail: mitteilungsblatt@strassberg.de 
Internet: www.strassberg.de

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag-Freitag 08.00-12.00 Uhr
Montag-Mittwoch 14.00-16.00 Uhr
Donnerstag 14.00-18.30 Uhr

Krankenhäuser

SRH Kliniken LRA Sigmaringen  Telefon: 0 75 71 / 10 00
Hohenzollernstr. 40, 72488 Sigmaringen   
Zollernalb Klinikum Albstadt  Telefon: 0 74 33 / 9 09 20
Friedrichstraße 39, 72458 Albstadt
Zollernalb Klinikum Balingen  Telefon: 0 74 33 / 9 09 20
Tübinger Straße 30, 72336 Balingen

Druck: 
Druckerei Heinz Schönebeck GmbH, 
Conradin-Kreutzer-Str. 10, 88605 Meßkirch

Verantwortlich für den amtlichen Teil, 
alle sonstigen Verlautbarungen, Mitteilungen und  
„Was sonst noch interessiert“: Bürgermeister Markus Zeiser

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Druckerei Heinz Schönebeck GmbH
Conradin-Kreutzer-Str. 10, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 92 39 0, Fax 0 75 75 / 92 39 - 29
E-Mai: info@schoenebeck-druck.de
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Amtliche Bekanntmachungen

Wohnungsmarkt

Telefonische Erreichbarkeit  
der Gemeindeverwaltung
Am Dienstag, 8.07.2025 wird in der Gemeindeverwal-
tung die Telefonanlage gewartet. Aus diesem Grund 
kann es sein, dass  die gesamte Gemeinde-Verwal-
tung in der Zeit, von 08.00 Uhr bis voraussichtlich 
12.00 Uhr nicht telefonisch erreichbar sein wird.

Vielen Dank für Ihr Verständnis

Öffentliche Toiletten im Haus St. Verena
Aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinwei-
sen, dass die öffentlichen Toiletten im Haus St. Verena 
doch bitte sauber gehalten werden sollen. 

Wir bitten um Beachtung 
und danken für Ihr Verständnis.

Hundesteuerpflicht
Wir machen darauf aufmerksam, 
dass der Hundesteuerpflicht 
jene Personen unterliegen, die 
einen über drei Monate alten 
Hund halten.

Die Steuerpflicht ist innerhalb eines Monats nach Beginn der 
Haltung oder nachdem der Hund das steuerbare Alter erreicht 
hat, der Gemeinde gegenüber anzuzeigen.

ANMELDUNG - Gemeindekasse Straßberg
E-Mail: schneider@strassberg.de – Telefon: 07434/9384-17

Bitte Tempo
     

 einhalten
 
In vielen Straßen / Bereichen von Straßberg und Kaiseringen gilt 
Tempo 30.
Das Tempolimit hat sinnvolle Gründe.

•  Seien Sie Vorbild!
  Fahren Sie maximal Tempo 30, auch wenn die Straße breit 

und übersichtlich ist. Das konsequente Einhalten des Tempo-
limits wird auch den weniger einsichtigen oder vergesslichen 
Fahrer hinter Ihnen an das Tempo-30-Limit erinnern. 

•  Fahren Sie situationsangepasst!
  Auch Tempo 30 kann zu schnell sein. Achten Sie besonders 

auf den Kindergarten, die Schulen und die Spielplätze. Fah-
ren Sie vorsichtig, wenn Kinder am Straßenrand stehen und 
die Straße nicht gut zu übersehen ist.

•  Achten Sie auf „Rechts-vor-Links“!
  Denken Sie an die Rechts-vor-Links-Vorfahrtregel. In Tempo-

30-Zonen sind Vorfahrtstraßen die seltene Ausnahme.
•  Parken Sie auf der Fahrbahn!
  Die Fahrbahn wir dadurch schmaler und der Gehweg gehört 

dem Fußgänger in ganzer Breite. Drei Meter mindestens für 
die Feuerwehr müssen frei bleiben.

•  Wichtig: Bleiben Sie aufmerksam!
  Auch in der Tempo-30-Zone können Unfälle passieren und 

Personen verletzt werden. Denken Sie daran, dass mit Ein-
richtung der Tempo-30-Zone nicht die Garantie mitgeliefert 
wird, dass sich jeder einzelne Autofahrer immer daran hält.

Klappernde Schachtdeckel
Klappernde Schachtdeckel sind ein Ärgernis für die Verkehrs-teil-
nehmer und für die Anlieger. Die Anwohner werden durch den Lärm 
gestört (vor allem nachts), wenn ein Fahrzeug über einen schad-
haften Deckel fährt. Bei aller Aufmerksamkeit – die Mitarbeiter des 
Bauhofs können nicht sämtliche Störungen sofort entdecken.
Hier ist der Bauhof auf die Mithilfe der Straßberger und Kaiserin-
ger Bürger angewiesen. Wer einen klappernden Kanaldeckel auf 
der öffentlichen Straße entdeckt, kann dies der Gemeindever-
waltung gerne mitteilen.

Neues entdecken -  
Altes teilen - Ressourcen sparen
Das öffentliche Bücherregal, der straßberger BUCHFINK, steht 
im Eingangsbereich des Rathauses zu den Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung für Sie bereit!
Nutzen Sie ihn als Tauschbörse für tolle Geschichten, zum Teilen 
Ihrer Lieblingsabenteuer mit anderen oder einfach zum Weiter-
geben von Büchern, die nicht einfach so in Ihrem Regal einstau-
ben dürfen!

Es gibt nur drei kleine Regeln:
 1. Nehmen Sie nicht das letzte Buch aus dem Regal, ohne ein 

anderes dafür hineinzustellen.
 2. Nutzen Sie das Regal nicht zum Entsorgen von „Altpapier“.
 3. Stellen Sie Bücher einreihig ins Regal 
  – nicht oben drauf, wild gestapelt oder in Kisten daneben.

Bücher aller Art sind willkommen, solange sie ordentlich, voll-
ständig, nicht anzüglich und/oder gewaltverherrlichend sind.
Zeitschriften gehören nicht ins Bücherregal.
Bei Fragen zum straßberger BUCHFINK wenden Sie sich ein-
fach an die Mitarbeiter im Bürgerbüro.

Viel Spaß beim Schmökern, Entdecken und Tauschen und Teilen 
mit dem straßberger BUCHFINK.

Freie Wohnung in 72479 Straßberg
Vermieter: Koch, Kevin; Kevin.Koch89@web.de
Tel.-Nr. 0173/6700622
Adresse Mühlstraße 9/1
frei ab  01.08.2025

Wohnungsbeschreibung:
4-Zimmer Dachgeschosswohnung mit 102 qm, mit Kaminofen 
Küche mit Esszimmer und großer Kochinsel, Speisekamnmer, 
Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Balkon und gemein-
samer Garten, weiteres Zimmer, Bühnennutzung, Heiz- und Ne-
benkostenabrechnung nach Verbrauch,

Nichtraucherhaushalt, Tiere nach Absprache

Liste der freien Wohnungen in der Gemeinde
Wer eine Wohnung zu vermieten hat, kann dies kostenlos in ei-
ner Liste, in der freie Wohnungen eingetragen sind, aufnehmen 
lassen. Die entsprechende Liste wird an Wohnungssuchende 
ausgegeben. Zusätzlich wird die Liste auf der Homepage der 
Gemeinde veröffentlicht unter: www.strassberg.de

Vermieter und Wohnungssuchende können sich beim Bürger-
meisteramt, Zentraler Bürgerservice, Tel. 07434 / 9384-0, melden.
Die Wohnungen werden auch zusätzlich bei der Bundeswehr 
ausgeschrieben.

!
!
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Wohnungsvermietungsangebot 
Für die Richtigkeit der Angaben ist ausschließlich der Wohnungsanbieter verantwortlich. Die 
Gemeinde Straßberg übernimmt keine Gewähr. 

I. Wohnungsangaben: 

Anschrift der Mietwohnung: 

___________________________________________________________________________ 

Frei ab (Datumsangabe): ______________________________________________________ 

Größe (m², Zimmeranzahl): 

__________________________________________________________________________ 

Ausstattung: 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Mietpreis: ________________€   Nebenkosten: _____________€ (monatlich)

Sonstiges: 

________________________________________________________________

Darf das Angebot im Internet auf der Website der Gemeinde Straßberg 
veröffentlicht werden?    (    ) ja        (    ) nein 
II.  Vermieterangaben (Kontaktdaten): 

Name, Anschrift, Telefon: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Hinweis für den Vermieter: 

Bei erfolgreicher Vermietung bitte das Bürgerbüro umgehend informieren!  

_________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift des Vermieters (Wohnungsanbieters) 
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Kinder- und  
Jugendbetreuung

Kids-Treff Straßberg
Der Kids-Treff findet in den Räumen des Jugendtreffs im Bahn-
hof statt. Kids-Treff findet jeden Freitag außerhalb der Ferien 
im Bahnhof in Straßberg statt. Ihr dürft einfach ohne Anmeldung 
vorbeikommen. Falls es einen Materialkostenbeitrag gibt, steht 
das auf dem Programm.

Öffnungszeiten: Freitag von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Das aktuelle Programm findet ihr bei den Aushängen vor 
der VGS und dem Jugendtreff oder auf Instagram. Dort wird 
auch bekannt gegeben, wenn der Kids-Treff kurzfristig ab-
gesagt werden muss. Wir freuen uns auf Euch!

Online-Vortrag: 
Gut geschützt durch den Sommer - Tipps  
zum sommerlichen Wärmeschutz für Ihr Zuhause
Di. 22. Juli 2025, 18 - 19 Uhr, Online-Event, kostenlos
Die Sommer werden heißer – und das spüren wir auch in unse-
ren Wohnräumen. Hohe Temperaturen belasten nicht nur unser 
Wohlbefinden, sondern können auch gesundheitliche Folgen ha-
ben. Wie lassen sich Häuser und Wohnungen vor Überhitzung 
schützen? Welche baulichen, technischen und einfachen Maß-
nahmen helfen, die Hitze draußen zu halten?
Diese und weitere Fragen beantwortet unser kostenloser Vortrag 
zum Thema „Sommerlicher Wärmeschutz“. Eingeladen sind alle 
interessierten Bürger:innen, die sich über wirksame Strategien 
informieren möchten, wie sie ihr Zuhause fit für den Sommer ma-
chen können – ob als Eigentümer:in oder Mieter:in.

Eine Anmeldung zum Online-Vortrag ist erforderlich und kann 
über die Website der Energieagentur unter www.energieagentur-
zollernalb.de oder bequem per QR-Code erfolgen. Weitergehen-
de Fragen beantwortet die Energieagentur Zollernalb unter Tel.: 
07433/92-1385

QR-Code scannen und anmelden
Energieagentur Zollernalb gGmbH 
Bahnhofstraße 22, 72336 Balingen
Telefon: 07433/92-1385
e-Mail: energieagentur@zollernalbkreis.de
www.energieagentur.zollernalb.de

Deponie Albstadt  
am Samstag, 12. Juli 2025 geschlossen
Aufgrund des diesjährigen „Albstadt-Bike-Marathon“ und der da-
mit verbundenen umfangreichen Straßensperrungen bleibt die 
Deponie Albstadt am Samstag, 12. Juli 2025 geschlossen.

Ab Montag, 14. Juli gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. 
Das Landratsamt bittet um Beachtung.

Landratsamt ZAK

Energieagentur Zollernalb 
vor Ort in Straßberg

Jugendtreff Straßberg
Der offene Jugendtreff findet regelmäßig freitags außerhalb der
Ferien im Bahnhof statt. Der Jugendtreff ist für alle Jugendlichen 
ab der 5. Klasse geöffnet. Es wird gespielt, gezockt, gebacken, 
gechillt oder einfach nur gequatscht. 
 Wir freuen uns auf Euch!

Öffnungszeiten:
Freitag von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr für Kl. 5-7
Freitag von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr ab Klasse 8

Das aktuelle Programm findet ihr als Aushang am Jugend-
treff oder über Instagram. Dort wird auch bekannt gegeben, 
wenn der Jugendtreff kurzfristig abgesagt werden muss.

Freie Lehrstellen  
im Landkreis Zollernalb für 2025/2026
Das Handwerk bietet jungen Menschen mit einer dualen Ausbil-
dung krisensichere Zukunftsperspektiven für den Start in die 
berufliche Karriere. Aktuell sind für das Jahr 2025 
801 Lehrstellen in 532 Betrieben und für das Jahr 2026 bereits 
251 Lehrstellen in 177 Betrieben veröffentlicht. Außerdem sind 
528 Praktikumsplätze ausgeschrieben.

Für den Landkreis Zollernalb sehen die Zahlen wie folgt aus: 
Für das Ausbildungsjahr 2025 sind aktuell 155 Lehrstellen in 104 
Betrieben ausgeschrieben und 44 Ausbildungsplätze in 37 Be-
trieben für 2026 (www.hwk-reutlingen.de/lehrstellensuche). In der 
Praktikabörse sind außerdem 101 Praktikumsplätze veröffentlicht.

Für 2025 werden im Landkreis Zollernalb aktuell die meisten 
Auszubildenden in folgenden Berufen (jeweils m/w/d) gesucht: 
12 Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik, 1 Automobilkaufmann/-frau, 1 Baugeräteführer, 5 Beton- und 
Stahlbetonbauer, 2 Elektroniker für Betriebstechnik, 1 Elektro-
niker für Gebäudesystemintegration, 7 Elektroniker, 1 Fachkraft 
für Lagerlogistik, 2 Fachkraft für Lebensmitteltechnik, 1 Fachkraft 
für Metalltechnik, 6 Fachpraktiker für Kfz.-Mechatroniker, 1 Fach-
verkäufer im Lebensmittelhandwerk-Bäckerei, 1 Fachverkäufer 
im Lebensmittelhandwerk-Fleischerei, 2 Feinwerkmechaniker, 
2 Fleischer, 1 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, 1 Fotograf, 2 
Gebäudereiniger, 1 Glaser, 2 Industriekaufmann/frau, 1 Indust-
riemechaniker, 4 Kaufmann für Büromanagement, 2 Klempner, 2 
Konditor, 3 Konstruktionsmechaniker, 4 Kraftfahrzeugmechatroni-
ker, 15 Maler- und Lackierer, 14 Maurer, 3 Maurer-Studiengang, 1 
Mechatroniker, 4 Mechatroniker für Kältetechnik, 6 Metallbauer, 1 
Orthopädieschuhmacher, 6 Orthopädietechnik-Mechaniker, 2 Prä-
zisionswerkzeugmechaniker, 2 Raumausstatter, 2 Rollladen- und 
Sonnenschutzmechatroniker, 2 Schornsteinfeger, 6 Straßenbau-
er, 1 Stuckateur, 1 Technischer Produktdesigner, 1 Technischer 
Systemplaner, 7 Tischler/Schreiner und 13 Zimmerer.

Netzwerkveranstaltung für Frauen im Handwerk: 11 Juli 2025 
von 16-19 Uhr, Forum Handwerkskammer Region Stuttgart.
Anmeldung kostenfrei über tinyurl.com/Netzwerk-Frauen-im-
Handwerk. Austausch und Netzwerk / Impulsvortrag / Talkrunde 
über Frauen als Fachkräfte im Handwerk. 

Azubi gesucht oder Praktikumsplatz zu vergeben?
Nutzen Sie als Mitgliedsbetrieb der Handwerkskammer Reutlingen 
die kostenlose Lehrstellenbörse. Einfach über das Kundenportal 
https://service.hwk-reutlingen.de/login/ einloggen und eintragen. 
Oder Sie rufen an unter 07121 / 2412-0 oder senden eine E-Mail 
an: ausbildung@hwk-reutlingen.de  Die Stelle erscheint dann di-
rekt in der Lehrstellenbörse unter https://service.hwk-reutlingen.
de/lehrstellenangebotssuche/ und in der App „Lehrstellenradar“.

Schule und Ausbildung
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Abholung ausgedienter Kühlgeräte,  
Fernseher und Bildschirme
Kühl- und Bildschirmgeräte können über www.zollernalbkreis.de 
oder direkt in der Abfall ZAK-App online zur Sammlung ange-
meldet werden. Auf der Startseite der Landkreis-Homepage findet 
man die Funktion im Bereich „Online-Dienste“, in der Abfall-App 
direkt unter dem neuen Icon „Kühl- und Bildschirmgeräte“.

Am Mittwoch, 16.07.2025 werden in Straßberg und Kaiseringen 
ausgediente Kühlgeräte, Wärmepumpentrockner, Fernseher 
und Bildschirme abgeholt. 

Falls die Geräte nicht in der als Adresse angegebenen Stra-
ße stehen, sondern „um die Ecke“ oder am Hintereingang 
eines Hauses, sollte dies bei der Anmeldung angegeben 
werden. Die Geräte müssen aber immer am Straßenrand be-
reitstehen.

Noch ein kleiner Hinweis:
Die Geräte können auch in den Wertstoffzentren abgegeben 
werden.
Den entsprechenden Hinweis auf die Abholung finden Sie auch 
in Ihrem Abfallkalender.

Rentenanträge und Rentenberatungen
Der nächste Termin zur Antragsstellung bei Herrn Beuter 
findet am Donnerstag, 31.07.2025 im Rathaus Straß-
berg statt. Zwecks Terminvereinbarung wenden Sie sich 
bitte an Herrn Wölfle unter der Telefon-Nr. 07434/9384-0 
oder an Frau Schröter unter der 07434/9384-14.

Zusätzlich stehen Ihnen natürlich weiterhin Termine für 
Information, Beratung und Auskünfte bei den Beratungs-
stellen der Deutschen Rentenversicherung in Albstadt, 
Balingen, Reutlingen und Sigmaringen zur Verfügung, die 
im Mitteilungsblatt veröffentlicht werden. 

Mülltermine

Rentenversicherung

Waisenrente 
Finanzielle Hilfe in schwierigen Zeiten
Kinder können Waisenrente 
über die Volljährigkeit hinaus beziehen
Wenn Vater, Mutter oder beide Elternteile sterben, steht Kindern 
grundsätzlich bis zum 18. Geburtstag eine Waisenrente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung zu. Sie dient der Sicherung 
des Lebensunterhaltes des Kindes. Darüber hinaus können Wai-
sen diese Rente maximal zum 27. Geburtstag erhalten, wenn 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Auf was Betroffene 
achten sollten zeigt die Deutsche Rentenversicherung Baden-
Württemberg (DRV BW) auf.

Voraussetzungen für eine Waisenrente
Eine Waisenrente erhalten Kinder nach dem Tod eines Eltern-
teils, wenn dieser mindestens fünf Jahre in die Rentenkasse 
Beiträge eingezahlt hat. Dies entspricht der allgemeinen Min-
destversichertenzeit (auch Wartezeit genannt) für einen Ren-
tenanspruch. Die Mindestversicherungszeit kann in bestimmten 
Fällen auch vorzeitig erfüllt sein, wenn beispielsweise der ver-
storbene Elternteil einen Arbeitsunfall erlitten hat und vor Errei-
chen der Wartezeit erwerbsgemindert war oder durch den Ar-
beitsunfall zu Tode kam. Generell sind die Voraussetzungen für 
eine Waisenrente erfüllt, wenn der Elternteil zum Zeitpunkt des 
Todes Rente bezog.

Waisenrente über den 18. Geburtstag hinaus
Während eines Studiums, einer Schul- oder Berufsausbildung 
oder eines Freiwilligendienstes können Waisen auch über die 
Volljährigkeit hinaus von der Deutschen Rentenversicherung 
eine Waisenrente erhalten. Das gilt im Übrigen auch beim Wech-
sel zwischen zwei Ausbildungsabschnitten. Vorausgesetzt, dass 
zwischen der vorherigen Schulausbildung und der neuen Schul- 
oder Berufsausbildung ein Zeitraum von höchstens vier Kalen-
dermonaten liegt.
Darüber hinaus können Waisen bis zur Vollendung des 27. Le-
bensjahres auch dann eine Rente erhalten, wenn sie aufgrund 
körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande 
sind, selbst für ihren Unterhalt zu sorgen.

Gut zu wissen: Eine Waisenrente können
 • leibliche oder adoptierte Kinder,
 • Stiefkinder und Pflegekinder, die im Haushalt des Verstorbe-

nen lebten,
 • Enkel und Geschwister, die im Haushalt des Verstorbenen 

lebten oder von ihm überwiegend unterhalten wurden, be-
kommen.

Information und Antragstellung
Mehr Informationen enthalten die kostenfreien Broschüren 
„Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren Zeiten“ und „Hinterblie-
benenrente: So viel können Sie hinzuverdienen“. Sie können un-
ter www.deutsche-rentenversicherung.de heruntergeladen oder 
bestellt werden.
Waisenrente beziehungsweise einen Antrag auf Hinterbliebe-
nenrente (R0500) können Betroffene über die Online-Dienste 
der Deutschen Rentenversicherung unter www.deutsche-renten-
versicherung.de/eantrag-R0500 beantragen.
Den Antrag auf Weiterzahlung oder erneute Zahlung (nach Zah-
lungsunterbrechung) der Waisenrente für eine über 18 Jahre alte 
Waise (R0615) finden Betroffene unter www.deutsche-renten-
versicherung.de/eantrag-R0615

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?

Im Notfall kann das für rasche Hilfe lebenswichtig sein!

Darüber hinaus erleichtern Sie die Arbeit der Postboten 
und Ihres Zeitungszustellers!
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Schießwarnung Nr. 28/2025
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) finden zu folgenden Zeiten Schießen/Sprengen statt:

Datum  Zeit (von - bis)
Montag, 7.07.2025 06:45 - 16:15 Uhr 
Dienstag, 8.07.2025 06:45 - 00:30 Uhr 
Mittwoch, 9.07.2025 06:45 - 00:30 Uhr   
Donnerstag, 10.07.2025 06:45 - 16:15 Uhr  
Freitag, 11.07.2025 06:45 - 12:30 Uhr 
Samstag, 12.07.2025 07:00 - 14:30 Uhr 
Sonntag, 13.07.2025 Kein Schießen

„VORSICHT BLINDGÄNGER“
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät) !
Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz HEUBERG.
Es ist jederzeit mit Vollsperrung der Ringstraße und mit Kontrol-
len durch die Truppenübungsplatzkommandantur Heuberg und 
das Feldjägerdienstkommando (Militärpolizei) zu rechnen!
Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße“. 
Zuwiderhandlungen gegen das Betretungsverbot erfüllen den 
Tatbestand des § 114 Ordnungswidrigkeitengesetz und werden 
unverzüglich zur Anzeige gebracht. Darüber hinaus können sie 
als Hausfriedensbruch eine Strafanzeige nach sich ziehen.  

Auf zur Expedition auf den Heuberg

Seien Sie dabei, wenn der Truppenübungsplatz Heuberg seine 
Schranken zu seiner beeindruckenden Landschaft und histori-
schen Schätzen öffnet! Die Heuberger Wandertage bieten Ihnen 
die Wahl zwischen drei spannenden Strecken: 10 km, 13 km 
oder 22 km – für jeden Wanderfreund ist etwas dabei.
Startpunkt aller drei (3) Wanderstrecken ist der Parkplatz vor der 
Albkaserne. Auf den Wegen erwarten Sie nicht nur atemberau-
bende Ausblicke und unberührte Landschaften, sondern auch 
ein einmaliger Einblick in das militärische Gelände. An unseren 
Rastpunkten ist für das leibliches Wohl gesorgt, damit Sie ge-
stärkt die Natur genießen können.

Zwei wichtige Hinweise zum Schluss: Bitte beachten Sie un-
sere Sicherheitshinweise und bleiben auf den 
markierten Wegen – so garantieren Sie sich 
und anderen ein sicheres Wandererlebnis. Und 
ohne vorherige Anmeldung ist eine Teilnahme 
nicht möglich. Sichern Sie sich Ihren Platz auf 
unserer Webseite (QR-Code)!

Kommen Sie mit uns auf eine unvergessliche Reise durch die 
Natur und Geschichte des Heubergs. Wir freuen uns auf Sie!
 
Maik Lehmann
Oberstleutnant und Kommandant

Bundeswehr

Überprüfung der Marktüberwachung: 
Zementhaltige Produkte im Handel sind häufig überlagert 
– dies kann schmerzhafte Folgen für Verbraucherinnen 
und Verbraucher haben
Durch Überlagerung entstehende Chrom (VI)-Verbindungen 
können bei Hautkontakt allergische Hautreaktionen hervorrufen
In zementhaltigen Produkten wie zum Beispiel Beton, Estrich 
und Fliesenkleber ist häufig Chrom enthalten. Beim Anmischen 
des Produkts mit Wasser entstehen sogenannte Chrom(VI)-Ver-
bindungen („sechswertiges Chrom“), die bei Hautkontakt eine 
schmerzhafte allergische Hautreaktion, auch bekannt als „Mau-
rerkrätze“, hervorrufen können. 
Diese noch vor wenigen Jahrzehnten häufig auftretende Berufs-
krankheit ist heutzutage in Europa so gut wie nicht mehr vorhan-
den. Grund hierfür ist ein zwischenzeitlich eingeführter Grenz-
wert von 2 mg/kg Chrom(VI)-Verbindungen in zementhaltigen 
Produkten nach dem Anmischen mit Wasser. Wird dieser über-
schritten, dürfen Produkte nicht mehr in den Verkehr gebracht 
werden. Hersteller von zementhaltigen Produkten können die-
sen Grenzwert entweder durch die Verringerung des Gesamt-
Chromgehalts oder durch die Zugabe sogenannter „Reduktions-
mittel“ einhalten. Häufig entscheiden sich die Hersteller für die 
Zugabe von Reduktionsmitteln. 
Diese sind jedoch nur für eine bestimmte Zeit haltbar und verlie-
ren mit längerer Lagerdauer ihre Wirksamkeit. Zudem hängt die 
Haltbarkeit der Produkte von den Lagerbedingungen ab. Neben 
der bei Chemikalien üblichen Gefahrenkennzeichnung müssen 
zementhaltige Produkte auch mit Angaben zum Herstellerdatum, 
der vorhergesehenen Haltbarkeit und den Lagerbedingungen 
versehen werden. Nur so versichert der Hersteller verbindlich, 
dass das Reduktionsmittel zum Zeitpunkt der Verwendung noch 
in ausreichender Konzentration vorhanden ist. 
Im Rahmen von Kontrollen, die die Marktüberwachung des 
Regierungspräsidium Tübingen 2024 in Baumärkten und Bau-
stoffhandlungen durchführte, stelle sie fest, dass 16 der 100 
geprüften Produkte die vom Hersteller vorgesehene Lagerzeit 
überschritten hatten. Teilweise betrug die festgestellte Lager-
zeit das Zwei- bis Dreifache der vorgesehenen Zeit. Weitere 21 
Produkte wiesen Mängel bei der chemikalienrechtlichen Kenn-
zeichnung auf und enthielten nicht alle erforderlichen Warn- und 
Sicherheitshinweise. 
Die betroffenen Händler nahmen die bemängelten Produkte in 
der Regel freiwillig aus dem Verkauf und die kontaktierten Her-
steller ergänzten die fehlenden Hinweise. 
Die Marktüberwachung rät Verbraucherinnen und Verbrauchern 
beim Kauf zementhaltiger Produkte daher unbedingt, auf das 
Hersteller- bzw. Haltbarkeitsdatum zu achten und keine über-
lagerten Produkte zu verwenden. Beim Gebrauch sollte außer-
dem darauf geachtet werden, dass die vom Hersteller definierte 
Schutzausrüstung getragen wird. 
Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Abteilung Marktüberwa-
chung zementhaltige Produkte auch weiterhin in den Fokus neh-
men und die Überprüfungen auch auf Analysen des Gehalts an 
Chrom(VI)-Verbindungen ausweiten. 

Mehr als siebzehn Millionen Euro für die Feuer-
wehren im Regierungsbezirk Tübingen 
„Mit der Förderung des Feuerwehrwesens stärken wir den Men-
schen- und Sachschutz. Für unser Ehrenamt ist eine hochwerti-
ge Ausstattung unerlässlich. Unsere Schwerpunkte liegen dabei 
auf Fahrzeugen und Fahrzeughäusern. Diese Landeszuschüsse 
unterstützen die Gemeinden und Landkreise im Regierungs-
bezirk Tübingen spürbar bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
dem Feuerwehrgesetz“, erläuterte Regierungspräsident Klaus 
Tappeser. Die Landeszuwendungen zur Projektförderung des 
Feuerwehrwesens betragen im Regierungsbezirk Tübingen die-
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Sonstige Veranstaltungen

ses Jahr rund 14,9 Millionen Euro und die Pauschalförderung 
weitere rund 2,6 Millionen Euro. 
Das Regierungspräsidium Tübingen hat dieser Tage die Bewil-
ligungsmitteilungen zur Feuerwehrförderung an die Landkreise 
und die Stadt Ulm versandt und den Landratsämtern die Haus-
haltsmittel zur Unterstützung der kreisangehörigen Gemeinden 
zugewiesen. 
Insgesamt wurden im Regierungsbezirk Tübingen 205 Anträge 
auf Zuwendungen zur Projektförderung mit einer Fördersumme 
von rund 16 Millionen Euro eingereicht. Davon konnten insge-
samt 173 Maßnahmen mit einer Summe von rund 14,9 Millionen 
Euro gefördert werden. Unterstützt werden insbesondere die Be-
schaffung von Fahrzeugen und der Bau, bzw. die Erweiterung 
von Feuerwehrhäusern. 

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Projekte: 
 • 33 Löschfahrzeuge 
 • 14 Neubauten oder Erweiterungen von Feuerwehrhäusern 
 • 1 Drehleiter- Fahrzeug 
 • 6 Gerätewagen (Logistik- bzw. Transport) 
 • 1 Rüstwagen 
 • 7 Netzersatzanlagen für Feuerwehrhäuser 
  (für einen eventuellen Stromausfall) 
 • 3 Einsatzleitfahrzeuge und 6 Kommandowagen 
 • 14 Mannschaftstransportwagen 
 • 5 Abrollbehälter für Sonderlagen 
 • 2518 Digitalfunkgeräte 

Für die Projekte der Landkreise und der Stadt Ulm hat das Re-
gierungspräsidium Tübingen in diesem Jahr in siebzehn Fällen 
Zuwendungsmittel bewilligt, und zwar in Höhe von rund 1, 2 Milli-
onen Euro. Über diese Förderung von Projekten der Landkreise, 
des Stadtkreises Ulm und des Kreisfeuerlöschverbands Bibe-
rach entscheidet das Regierungspräsidium in eigener Zustän-
digkeit. Bei der Projektförderung der Gemeinden erstellen die 
Landratsämter die Bewilligungsbescheide. Insoweit verteilt das 
Regierungspräsidium lediglich die Mittel an diese. Dies erfolgt 
auf Basis von priorisierten Maßnahmenlisten, die die Landrats-
ämter dem Regierungspräsidium vorgelegt haben. 

Neben der Projektförderung fördert das Land Baden-Württem-
berg mit einer pauschalen Zuwendung pro Feuerwehrangehö-
rigem, bzw. Angehörigem der Jugendfeuerwehr Ausbildungs-
kosten, Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung sowie den 
Betrieb von Werkstätten. Für das Jahr 2025 beträgt diese Pau-
schalförderung im Regierungsbezirk Tübingen insgesamt rund 
2, 6 Millionen Euro. Zudem stehen dem Regierungsbezirk Tü-
bingen Mittel für die Unfallfürsorge der Feuerwehrangehörigen 
sowie Sachmittel in Höhe von 600.000 Euro zur Verfügung.

Sommermarkt auf dem Landgut Untere Mühle
Zur Abwechslung findet dieses Jahr im Sommer, am Sonn-
tag, den 3. August, ein sommerlicher Markt bei uns auf dem 
Landgut statt:
Beschwingende Musik, ein erfrischender Drink, leckeres Essen 
und dazu noch ein paar Stände von kreativen Aussteller:innen, 
Second Hand Kleidung sowie Fundstücke von unserem Dachbo-
den – das lädt zum Verweilen und Genießen ein!

Das Restaurant hat geöffnet und bietet eine kleine Karte. 
Der Markt startet um 11:30 Uhr und endet um 18 Uhr.

Reservierung ist zwingend erforderlich!

Straßberg Aktuell

TV Kaiserringen-
Sonnwendfeier

HEUBERG. 
Es ist jederzeit mit Vollsperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch 
Truppenübungsplatzkommandantur Heuberg und Feldjägerdienstkommando 
(Militärpolizei) zu rechnen! 
Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages hat die Truppenübungsplatzkommandantur 
Heuberg und das Feldjägerdienstkommando (Militärpolizei) 
dort gegenüber Zivilpersonen das Recht zur Personenüberprüfung 
und zur Kontrolle der „Berechtigung zum Befahren der Ringstraße“. 
Zuwiderhandlungen gegen das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand 
des § 114 Ordnungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich 
zur Anzeige gebracht und können darüber hinaus als Hausfriedensbruch 
eine Strafanzeige nach sich ziehen! 
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Im Gemeindehaus 
St. Verena

Wir haben montags von 16.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 
Nutzen Sie unser vielseitiges Angebot,  

auch Filme und Hörbücher können ausgeliehen werden.
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Skiclub - Bergfest

mit Frühschoppen

Straßberg Aktuell


